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fiften ober Sßiebertierfäufer iljre IDîarïe auf ben SBaarett

anbringen laffen, unb baß bie Benennung ber SJlaare bureaus
ber Dualität angemeffen fein fall, fo baß feg 0. S3. ratrnög*
lidj gemadji mirb, „Seffemerftaplg" ober „©ußftahlg gitieiter
Dualität" (©ägen unb SBerfgeuge) alg „feinfte @ußftaf)lg
gu oerfaufen, wie eg leiber öielfacf) gefhielü, roornnter bag
reelle ©efcpäft fefjr gu leiben bat-

Die Finna 3. SD. Dominicug u. ©opne in Sftemftfieib

bat g. 58. bie Sorbereitungen gur SJtaßnahme getroffen,
fämmtlicben tion i£)r tierfertigten unb tiertriebenen ©taplroerf*
geugen, infonberbeit ©ägen, benjenigen Soplenftoffgebalt auf*
guftempeln, für ben fie garantirt; eê biirfte im befonberen
Sntereffe ber SSerlgengtierbraudjer liegen, tion jebem SBerf*

geuglieferanten baäfelbe gn cerlangen, ba baburcp bie ©ernähr
bafitr geboten ift, baß bie erfte ©runbbebingung für ein

gnteg SBetlgeug, nämlich bie Serfertiguug aus gutem, bauernb

fhnittfäbigem unb brauchbarem SJiatertal, erfüßt ift.
Sebent .täufer tion SBerlgeugen ift eg burd) Slnmenbung

biefer SKaßnabme, roelcbe bie belgifcpen ©taatgbabnen bei

Sergebung ibrer Feilenorbreg bereits feit längerer fjeii inne*
halten, in bie fèanb gegeben, fiep tion feinem SBerfgeugliefe*
ranten mit roirïlih guter Sßaare bebienen gu laffen, unb eg

märe miinfcbengmertb, roenn fie einen recbt auggiebigen ®e*

brauch baoon machten.

betriebenes.
SdjUicijcrifdjcê Ipatentwefcn. Da bie big jeßt einge*

langten fßatentgefuhe bie tiorgefehene Slngapl gang bebeutenb

iiberfteigen, fo fiebt fiep bag eibg. Stmt für geiftigeg ©igen*
thum I)ienttt gu ber SJtittpeilung oeranlaßt, baff in ber ißrü*
fung ber eingelnen ©efudje eine gemiffe Sergögerung bat
eintreten muffen.

Da inbeffen bag Sergeidjniß ber eingefchriebenen patente
(Sßatentlifte) aße 14 Dage im „©hmeigerifdjen «ganbelg*
amtgblatt" erfcpeint, fo erhalten biejenigen fßerfonen, tuelcfje

in ©adjen intereffirt finb, auf biefe SBeife tion ben Slrbeiten
beg Slmteg Itenntniß big gu bem Qeitpurtfte, tion melchem

an ein regelmäßiger ©efdjäftggang möglich tft.
©leidjgeitig mirb in ©rinnerung gebracht, baß bag Sitten*

ftixcE (patent), toelcEjeg amtlich feftfteßt, baß aße tiorgefdjrie*
benen Formalitäten erfüßt finb, gemäß Slrt. 15, Stbfap B,
ber SSoßgiebnnggoerorbnnng erft bann auggeliefert merben

lann, itachbem bie Seröffenilidjung ber fchriftlichen Darlegung
ber ©rfittbung Oßatentfcprift) ftattgefnnben unb baß leptereg
aug ®rönben tehnifdjer Statur jemeilen geraume $eit in
Slnfprud) nehmen mirb.

— Slugfüprung ber Driginalgeichnungen. Dag
eibg. Simt für geiftigeg ©tgentpum macht barüber Folgenbeg
betannt:

Slrt. 8 ber Soßgiepunggtierorbnug fcpreibt begüglich ber

Slugfübrung ber Driginalgeichnungen u. 81. cor:
„Slße Sittien muffen mit gang fdjmarger Dufche augge*

gegen merben."

Diefe S3eftimmung gilt auch für bie liebermeifunggbu<h=
ftaben unb bie fchriftlichen Slngaben in ben brei ©den.

Ferner mirb im gleichen Slbfchnitt beg Slrt. 8 »erlangt:
„Sinien gleicher Sebeutung erhalten burcbmeg gleiche

©tärfe."
Demnach müffen aße Sinien fcharf unb tioß — nicht

faferig — auggegogen merben. Slßgufeine Sinien finb gu
tiermeiben.

Ueber= unb Umbrude finb nicht gnläffig.
Die Sorfcpriften beg Slrt. 8 finb überhaupt genau ein*

gupalten, meil nur benfelben entfprechenb ausgeführte 3etdh*

nungen ohne ©cproierigteiten pbotograpbirt, auf 3inf über*

tragen merben lönnen. Stihtbeahtung ber Sorfcpriften mirb
Stüdroeifung ber Zeichnungen gur Folge haben.

33ei Slngabe ber Slngapl ber Zeichnunggblätter in ber
©de redjtg oben tft auf bie Stege! gu achten, baß bie Raufen
nicht befonberg gäplen; eg ift nur bieSlngahl ber Original*
geichnungen maßgebenb.

33ürgcnftnd&al)tt. 3« ©rgängnng beg begügltchen Sir*
tifelg in Str. 84 b. S3I. moßen mir noch biejenigen Finten
nennen, melche bie medjanifchen Snftaßationen gu biefer Sahn
geliefert unb bamit ihren reblicpen Slnthetl gur gelungenen
Söfung biefer mit bebentenben technifchen ©hroierigteiten
cerbunbenen Slufgabe beigetragen haben. Die SInlage ber

Sahn mürbe nach bem ©pftent beg im Sau tion Sergbahnen
hertiorragenben 3ngenieurg Stoman Slbt in Sugern aug*
geführt, mährenb bie Durbinenanlage tion 150 fßferbefräften
in Snohg, bie intereffante ©etriebganlage bei ber ©tation
Sürgenftod, forote ber gange eiferne fUtecpanigmug gu ben

Serfonenmagen in mohtgelungener Slugfübrung aug ber 2Jta=

fhinenfabri! tion Dpeobor Seil u. ©ie. in Sriens bei

Sugern ftammen. Die Dhnamomafhtnen gnr llebertragung
ber Sraft auf eleftrifhem SBege lieferte bag §aug ©uenob
©anter u. ©ie. in @enf.

Durch bie gelungene Slugfübrung ber Sürgenftodöafm
tieranla^t, haben bie Herren Sucher u. Durrer in Sägig*
mpl als Saunnternehmer ber Drahtfeilbahn auf ben ©an
©altiatore bei Sugano mit ber Firma Dheobor Seß u. ©ie.
in Priens bereitg roteber einen Sieferungg * Sertrag für bie

fämmtlicben mafhmeßen ©inrihtungen für bie leßtbenannte
Sergbahn abgefhloffett.

Dedjnifum ÉHntertljur. Sllg feiner Zeit in SBintertpur
bag Dedjnifum gegrünbet mnrbe, ba nahm man an, baß
im günftigften Faße bie ©hülergapl bie tQöpe oon 200 er*

reihen merbe. Diefe ©rmartungen finb ingroifhen meit über*

troffen morben, inbem heute bte Zap! her ©hüler nahegn
300 beträgt. SBentt biefe ©rfheimtng an fid) auch in hohem
®rabe erfreulich ift, fo hat biefelbe auf ber anbern ©eite
manche ©hroierigteiten unb Uebelftänbe im ©efolge, mie

lleberbürbung ber Sehrer, ^lapmangel ec. Dag Decpnifumg*
©ebäube ift ©tgentljum ber ©tabt SBinterthitr, melher and)

beffen Unterhalt gnr Saft fäßt. Da aber bie Slnftalt immer

höhere Slttforbernngen fteßt, melhen bie ©tabt auf bie Dauer

nur mit großen Opfern gerecht merben lönnte, fo fpriht
matt heute bation, baß bag Serhältniß gmifhen ©taat unb

©tabt neu geregelt merben foß, b. h- baß ber ©taat alg

Sefißer ber Slnftalt auch bag ©ebäube übernimmt.

t 3. 3. 9ieinf)avbt. 3n ©hnr ftarb ber ©calermeifter

3. 3- ßteinharbt, etner ber rührigften unb ftr'ebfamften ®e*

merbetreibenben ©purg, ber anläßlih ber 3ürher Saitbeg*

augfteßung burh auggefteßte §oIg*3mitationen tierbiente Sin*

erfennung gefunben hat.

$ereiitêtt>efen.
Der Sdjreinermeiftcrtierctn ber Stabt St ©allen hat

einen Darif für Sauarbeiten unb SJiöbel aufgefteßt unb ein*

ftimmig angenommen, in bem ©inne, baß berfelbe eine Sticht*

fhnur für Slße bilbe, trtSbefonbere für junge ïïteifter, bie

fiep etabliren unb noh menig ©rfahrung im Serehnen haben,
baher bie Slnfäße oft gu nieber fteßen, fidj felbit baburh
ruiniren unb anbern bag ©efcpüft tierftümpeln. kleine Slb*

meihungen tion biefem Darife bürfett groar ftattßnben, roenn

befonbere Serpältniffe oorliegen, bie btefelben gur abfoluten
Stothmenbigteit mähen. Da biefer Darif geroiß auh für bie

©hreinermeifter, Slrhiteften unb Saumeifter ber übrigen
©hmeig tion Sntereffe ift, moßen mir ihn in biefer unb ben

nähften Stummern ftüdmeife publigiren.
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sisten oder Wiederverkäufer ihre Marke auf den Waaren
anbringen lassen, und daß die Benennung der Maare durchaus
der Qualität angemessen sein soll, so daß ses z, B, unmög-
lich gemacht wird, „Bessemerstahls" oder „Gußstahls zweiter
Qualität" (Sägen und Werkzeuge) als „feinste Gußstahls
zu verkaufen, wie es leider vielfach geschieht, worunter das
reelle Geschäft sehr zu leiden hat.

Die Firma I. D, Dominicus u. Söhne in Remscheid

hat z. B, die Vorbereitungen zur Maßnahme getroffen,
sämmtlichen von ihr verfertigten und vertriebenen Stahlwerk-
zeugen, insonderheit Sägen, denjenigen Kohlenstoffgehalt auf-
zustempeln, für den sie garantirt; es dürfte im besonderen

Interesse der Werkzeugverbraucher liegen, von jedem Werk-
zeuglieferanten dasselbe zu verlangen, da dadurch die Gewähr
dafür geboten ist, daß die erste Grundbedingung für ein

gutes Werkzeug, nämlich die Verfertigung aus gutem, dauernd

schnittfähigem und brauchbarem Material, erfüllt ist.
Jedem Käufer von Werkzeugen ist es durch Anwendung

dieser Maßnahme, welche die belgischen Staatsbahnen bei

Vergebung ihrer Feilenordres bereits seit längerer Zeit inne-
halten, in die Hand gegeben, sich von seinem Werkzeugliefe-
ranten mit wirklich guter Waare bedienen zu lassen, und es

wäre wünschenswerth, wenn sie einen recht ausgiebigen Ge-

brauch davon machten.

Verschiedenes.

Schweizerisches Patentwesen. Da die bis jetzt einge-

langten Patentgesuche die vorgesehene Anzahl ganz bedeutend

übersteigen, so sieht sich das eidg. Amt für geistiges Eigen-
lhum hiemit zu der Mittheilung veranlaßt, daß in der Prü-
fung der einzelnen Gesuche eine gewisse Verzögerung hat
eintreten müssen.

Da indessen das Verzeichnis) der eingeschriebenen Patente
(Patentliste) alle 14 Tage im „Schweizerischen Handels-
amtsblatt" erscheint, so erhalten diejenigen Personen, welche

in Sachen interessirt sind, auf diese Weise von den Arbeiten
des Amtes Kenntniß bis zu dem Zeitpunkte, von welchem

an ein regelmäßiger Geschäftsgang möglich ist.
Gleichzeitig wird in Erinnerung gebracht, daß das Akten-

stück (Patent), welches amtlich feststellt, daß alle vorgeschrie-
benen Formalnäten erfüllt sind, gemäß Art. 15, Absatz 3,
der Vollziehungsverordnung erst dann ausgeliefert werden
kann, nachdem die Veröffentlichung der schriftlichen Darlegung
der Erfindung (Patentschrift) stattgefunden und daß letzteres
aus Gründen technischer Natur jeweilen geraume Zeit in
Anspruch nehmen wird.

— Ausführung der Originalzeichnungen. Das
eidg. Amt für geistiges Eigenthum macht darüber Folgendes
bekannt:

Art. 8 der Vollziehungsverordnug schreibt bezüglich der

Ausführung der Originalzeichnungen u. A. vor:
„Alle Linien müssen mit ganz schwarzer Tusche ausge-

zogen werden."
Diese Bestimmung gilt auch für die Ueberweisungsbuch-

staben und die schriftlichen Angaben in den drei Ecken.

Ferner wird im gleichen Abschnitt des Art. 8 verlangt:
„Linien gleicher Bedeutung erhalten durchweg gleiche

Stärke."
Demnach müssen alle Linien scharf und voll — nicht

faserig ^ ausgezogen werden. Allzufeine Linien sind zu
vermeiden.

Ueber- und Umdrucke sind nicht zulässig.
Die Vorschriften des Art. 8 sind überhaupt genau ein-

zuhalten, weil nur denselben entsprechend ausgeführte Zeich-
nungen ohne Schwierigkeiten photographirt, auf Zink über-

tragen werden können. Nichtbeachtung der Vorschriften wird
Rückweisung der Zeichnungen zur Folge haben.

Bei Angabe der Anzahl der Zeichnungsblätter in der
Ecke rechts oben ist auf die Regel zu achten, daß die Pausen
nicht besonders zählen; es ist nur die Anzahl der Original-
Zeichnungen maßgebend.

Bürgmstockbahn. In Ergänzung des bezüglichen Ar-
tikels in Nr. 34 d. Bl. wollen wir noch diejenigen Firmen
nennen, welche die mechanischen Installationen Zu dieser Bahn
geliefert und damit ihren redlichen Antheil zur gelungenen
Lösung dieser mit bedeutenden technischen Schwierigkeiten
verbundenen Aufgabe beigetragen haben. Die Anlage der

Bahn wurde nach dem System des im Bau von Bergbahnen
hervorragenden Ingenieurs Roman Abt in Luzern aus-
geführt, während die Turbinenanlage von 150 Pferdekräften
in Buochs, die interessante Getriebsanlage bei der Station
Bürgenstock, sowie der ganze eiserne Mechanismus zu den

Personenwagen in wohlgelungener Ausführung aus der Ma-
schinenfabrik von Theodor Bell u. Cie. in Kriens bei

Luzern stammen. Die Dynamomaschinen zur Uebertragung
der Kraft auf elektrischem Wege lieferte das Haus Cuenod
Sauter u. Cie. in Genf.

Durch die gelungene Ausführung der Bürgenstockbahn

veranlagt, haben die Herren Bücher u. Durrer in Kägis-
wyl als Bauunternehmer der Drahtseilbahn auf den San
Salvatore bei Lugano mit der Firma Theodor Bell u. Cie.
in Kriens bereits wieder einen Lieferungs - Vertrag für die

sämmtlichen maschinellen Einrichtungen für die letztbenannte
Bergbahn abgeschlossen.

Technikum Winterthur. Als seiner Zeit in Winterthur
das Technikum gegründet wurde, da nahm man an, daß
im günstigsten Falle die Schülerzahl die Höhe von 200 er-
reichen werde. Diese Erwartungen sind inzwischen weit über-

troffen worden, indem heute die Zahl der Schüler nahezu
300 beträgt. Wenn diese Erscheinung an sich auch in hohem
Grade erfreulich ist, so hat dieselbe auf der andern Seite
manche Schwierigkeiten und Uebelstände im Gefolge, wie

Ueberbürdung der Lehrer, Platzmangel ?c. Das Technikums-
Gebäude ist Eigenthum der Stadt Winterthur, welcher auch

dessen Unterhalt zur Last fällt. Da aber die Anstalt immer

höhere Anforderungen stellt, welchen die Stadt auf die Dauer
nur mit großen Opfern gerecht werden könnte, so spricht

man heute davon, daß das Verhältniß zwischen Staat und

Stadt neu geregelt werden soll, d. h. daß der Staat als
Besitzer der Anstalt auch das Gebäude übernimmt.

ff I. I. Reinhardt. In Chur starb der Malermeister

I. I. Reinhardt, einer der rührigsten und strebsamsten Ge-

werbetreibenden Churs, der anläßlich der Zürcher Landes-

ausstellung durch ausgestellte Holz-Imitationen verdiente An-
erkennung gefunden hat.

Vereinswesen.
Der Schreinermeisterverein der Stadt St. Galten hat

einen Tarif für Bauarbeiten und Möbel aufgestellt und ein-

stimmig angenommen, in dem Sinne, daß derselbe eine Richt-
schnür für Alle bilde, insbesondere für junge Meister, die

sich etabliren und noch wenig Erfahrung im Berechnen haben,
daher die Ansätze oft zu nieder stellen, sich selbst dadurch

ruiniren und andern das Geschäft verstümpeln. Kleine Ab-
weichungen von diesem Tarife dürfen zwar stattfinden, wenn
besondere Verhältnisse vorliegen, die dieselben zur absoluten

Nothwendigkeit machen. Da dieser Tarif gewiß auch für die

Schreinermeister, Architekten und Baumeister der übrigen
Schweiz von Interesse ist, wollen wir ihn in dieser und den

nächsten Nummern stückweise publiziren.
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